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1. die Verantwortung und die Selbständigkeit der 
örtlichen Räte zu fördern und zu stärken und ihnen 
allseitige Unterstützung bei der Lösung der staat
lichen Aufgaben, besonders bei der Verwirklichung 
der Volkswirtschaftspläne, zu geben:

2. zu gewährleisten, daß die örtlichen Räte ihrer 
Verantwortung als vollziehende und verfügende 
Organe der örtlichen Volksvertret’ingen voll nach- 
kommen, mit den ständigen Kommissionen und 
den Abgeordneten eng Zusammenarbeiten und ihre 
Verbindung mit den Bürgern ständig weiter festi
gen und vertiefen;

3. dafür zu sorgen, daß die höheren örtlichen Räte, 
unter Beachtung der Verantwortung der örtlichen 
Räte gegenüber den Volksvertretungen, die un
teren Räte bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
unterstützen;

4. zu gewährleisten, daß in der Zusammenarbeit 
zwischen den zentralen und örtlichen Organen der 
staatlichen Verwaltung und den ihnen nachgeord- 
neten und unterstellten Organen, Betrieben und 
Einrichtungen das Prinzip des demokratischen Zen
tralismus und die doppelte Unterstellung in solchen 
Fragen, die eine einheitliche zentrale Regelung 
zwingend erfordern, gewahrt werden;

5. die besten Erfahrungen in der Arbeit der ört
lichen Organe der staatlichen Verwaltung, beson
ders der Räte zu verallgemeinern, bürokratische 
Erscheinungen in der Arbeit der staatlichen Ver
waltung zu bekämpfen und den Räten zu helfen, 
die Arbeit der örtlichen Organe der staatlichen 
Verwaltung rationeller und wirksamer zu ge
stalten ;

6. die Grundsätze für die Förderung der Kader, für 
den Aufbau und für die Struktur der örtlichen 
Organe der staatlichen Verwaltung auszuarbeiten 
und für deren Verwirklichung durch die örtlichen 
Räte zu sorgen;

7. ' die Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit
in der Arbeit der örtlichen Räte \md die Rechte der 
Bürger in der Tätigkeit der örtlichen Organe der 
staatlichen Verwaltung zu sichern.

II.
1. Der Ministerrat führt seine Aufgaben gegenüber 

den örtlichen Räten durch, indem er
a) grundsätzliche Fragen, die die örtlichen Räte 

betreffen, beschließt;
b) solche Beschlüsse der örtlichen Räte auf hebt, 

die gegen Gesetze, Verordnungen und andere 
für sie verbindliche Bestimmungen verstoßen, 
soweit sie von den örtlichen Räten nicht selbst 
aufgehoben werden;

c) die Durchführung von Beschlüssen der Bezirks
tage, die gegen Gesetze oder Verordnungen oder 
gegen Beschlüsse der Volkskammer oder des 
Ministerrates verstoßen, bis zur Entscheidung 
der Volkskammer aussetzt, soweit sie von den 
örtlichen Volksvertretungen nicht selbst auf
gehoben werden:

d) von den örtlichen Räten mündlich und schrift
lich Rechenschaft fordert:

e) über Streitfragen, die zwischen den örtlichen 
Räten und den Leitern zentraler Organe der 
staatlichen Verwaltung entstehen und zwischen 
ihnen nicht in eigener Zuständigkeit beseitigt 
werden können, entscheidet.
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2. Der Ministerpräsident ist als Vorsitzender des 
Ministerrates befugt, den Vorsitzenden der ört
lichen Räte Weisungen zu erteilen, um insbeson
dere
a) die örtlichen Räte auf die Lösung der Hauptauf

gaben zu orientieren;

b) die Einhaltung der sozialistischen Gesetzlich
keit in der Arbeit der örtlichen Organe der 
staatlichen Verwaltung zu sichern.

3. Der Staatssekretär für Angelegenheiten der ört
lichen Räte hat die Aufgabe, die Leitung der Arbeit 
der örtlichen Räte durch den Ministerrat voll wirk
sam werden zu lassen. Zum Geschäftsbereich des 
Staatssekretärs für Angelegenheiten der örtlichen 
Räte gehört es,

a) die örtlichen Räte bei der Organisierung des 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufbaus zu unterstützen;

b) mit den Vorsitzenden der örtlichen Räte regel
mäßig Dienstbesprechungen sowie mit anderen 
Mitgliedern der örtlichen Räte und Leitern der 
Abteilungen Organisations-Instruktion Beratun
gen und Erfahrungsaustausche durchzuführen;

c) die örtlichen Räte über die wichtigsten zentra
len Aufgaben im kommenden Quartal zu infor
mieren ;

d) das Ziel und den Inhalt der Lehrpläne, den 
Teilnehmerkreis und die Dauer der Lehrgänge 
an den Verwaltungsschulen festzulegen;

e) den Vorsitzenden der örtlichen Räte Hinweise 
für die thematische Gestaltung der staatspoli
tischen und Winterschulung für die Bürger
meister und die Mitarbeitei der Räte der Ge
meinden zu geben;

f) die Qualifizierung und Förderung der Mitglie
der der örtlichen Räte zu unterstützen;

g) die Protokolle und Beschlüsse der Räte der Be
zirke auszuwerten und dem Ministerrat' die 
Aufhebung von Beschlüssen der örtlichen Räte, 
die gegen Gesetze, Verordnungen und anderen 
für sie verbindliche Bestimmungen verstoßen, 
vorzuschlagen;

h) Vorlagen zu grundsätzlichen Fragen der ört
lichen Räte und zur Entscheidung von Streit
fragen zwischen den örtlichen Räten und Lei
tern zentraler Organe der staatlichen Verwal
tung vorzubereiten und beim Ministerrat ein
zubringen;

i) von den örtlichen Räten und den zentralen 
Organen der staatlichen Verwaltung Auskünfte 
einzuholen sowie Materialien und Unterlagen 
anzufordern, soweit sie die Arbeit der örtlichen 
Räte betreffen.

4. Der Staatssekretär für Angelegenheiten der, ört
lichen Räte löst seine Aufgaben vor allem mit 
Hilfe von Beauftragten. Er ist berechtigt, den Vor
sitzenden der örtlichen Räte Weisungen zu geben 
zur Orientierung der örtlichen Räte auf die Durch
führung ihrer Hauptaufgaben und um die Einhal
tung der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Arbeit 
der Örtlichen Organe der staatlichen Verwaltung 
zu garantieren. Die Beauftragten des Staatssekre
tärs für Angelegenheiten der örtlichen Räte sind 
berechtigt, an den Sitzungen der örtlichen Räte 
beratend teilzunehmen.


